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GZ 120-2-066/2024/Schu.  

Straßensperre auf Grund eines Festes der Ortsfeuerwehr Schruns im Aktivpark 

mit Festumzug durch Schruns am 16.06.2024 – Einzug vom Silvrettaplatz bis 

Aktivpark 

 

Verordnung 

 
Gemäß § 43 Abs 1 lit b Z 1 und 7  iVm § 94c Abs 1 StVO, BGBL Nr 159/1960 und 

§ 1 Abs 1 der Verordnung der Vorarlberger Landesregierung über den übertragenden 

Wirkungsbereich der Gemeinde in Angelegenheiten der Straßenpolizei LGBl.Nr. 

30/1995 wird aus Anlass der 150 Jahr Feier der Ortsfeuerwehr Schruns mit Festumzug 

über die Silvrettastraße, Bahnhofstraße, Wagenweg und Schwimmbadstraße zum Ak-

tivpark am 16.06.2024 im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 

Verkehrs, der Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer und Besucher und unter Be-

rücksichtigung der Verkehrslage verordnet: 

 

§ 1 

 

Lenkern von Fahrzeugen ist es verboten, am 16.06.2024 in der Zeit von 10:15 Uhr 

bis 11:00 Uhr die Silvrettastraße im Bereich Hotel Taube bis Abzweigung Prof. 

Tschohl Weg zu befahren. Der Verkehr wird bis zum Start des Festumzuges über den 

Prof. Tschohl Weg und Veltlinerweg umgeleitet. 

 

Lenkern von Fahrzeugen ist es verboten, am 16.06.2024 in der Zeit von 10:45 Uhr 

bis 11:00 Uhr die Bahnhofstraße im Bereich Einmündung Kirchplatz bis Wagenweg 

zu befahren. 

 

Lenkern von Fahrzeugen ist es verboten, am 16.06.2024 in der Zeit von 10:45 Uhr 

bis 11:15 Uhr den Wagenweg bis zur Einmündung in die L 188 sowie den Teilbereich 

der Schwimmbadstraße L188 bis Aktivpark zu befahren. Der Festumzug wird durch 

die Unterführung L 188/Schwimmbadstraße geführt. 

 

Lenkern von Fahrzeugen ist es verboten, am 16.06.2024 in der Zeit von 10:45 Uhr 

bis 11:15 Uhr von in den Wagenweg einmündenden Straßen und Hauszufahrten in 

den Wagenweg einzufahren. 
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§ 2 

 

Linienbusse und LKW´s werden großräumig über die Montafoner Straße L 188 und 

Batloggstraße umgeleitet. 

 

§ 3 

 

Diese Verordnung ist mittels Straßenverkehrszeichen nach § 52 lit a Z 1 StVO 1960 

„Fahrverbot (in beiden Richtungen)“ an allen öffentlichen Zufahrtsmöglichkeiten in 

den abgesperrten Bereich der Straßen kundzumachen. Diese Verordnung tritt gemäß 

§ 44 Abs 1 StVO mit der Anbringung dieser Verkehrszeichen in Kraft bzw. wird durch 

die Entfernung dieser Verkehrszeichen wieder außer Kraft gesetzt. 

 

Ort und Zeitpunkt der Anbringung der Verkehrszeichen sowie deren Entfernung sind 

in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten, wofür das angeschlossene Formular 

zu verwenden ist, welches binnen drei Tagen nach dem Ende der Veranstaltung der 

Behörde vorzulegen ist. 

 

Der Bürgermeister 

 

 

i.A. Schuster 

 

 

Kundmachungsvermerk   

Diese Kundmachung wurde  Unterschrift 

an die Amtstafel angeschlagen am   

von der Amtstafel abgenommen am   
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